
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen am Woidhauserhof 

 

Recht und Pflichten vom Gast und Gastgeber: 

 

1. Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald die Ferienwohnung bzw. die 
Gästezimmer zugesagt sind. 

 

2. Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner zur Erfüllung des 
Vertrages, gleichgültig auf welche Dauer der Vertrag abgeschlossen ist. 

 

3. Der Anbieter der Ferienwohnung bzw. der Zimmer ist verpflichtet, bei Nichtbereitstellung 
dem Gast Schadenersatz zu leisten. 

 

4. Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen den 
vereinbarten Preis zu zahlen, abzüglich der ersparten Aufwendungen.  

5. Bei der Ferienwohnung: 90% des Reisepreises abzüglich des gebuchten Frühstücks. Bei 
Neubelegung fällt eine Gebühr von nur 10% an. 

6. Bei den Gästezimmern: 80% des Reisepreises abzüglich des gebuchten Frühstücks. Bei 
Neubelegung fällt eine Gebühr von nur 10% an. 

 

7. Eine Stornierung muss schriftlich erfolgen. Der Schaden wird dem Gast in Rechnung gestellt 
und ist innerhalb von 8 Tagen zu begleichen. Eine Stornoversicherung kann abgeschlossen 
werden. 

 

8. Kostenfreie Stornierung: Stornierungen, die infolge der Covid-10-Pandemie erfolgen, sind 
kostenfrei. 


